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XXIII. Nachtrag
zum Geschäftsreglement des Kantonsrates
vom 30. November 2022

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft des Präsidiums vom 17. August 20221 Kenntnis genommen 
und
erlässt:2

I.

Der Erlass  «Geschäftsreglement  des  Kantonsrates  vom 24. Oktober 1979»3 wird 
wie folgt geändert:

Art.  68
1 (geändert)  Der  Kantonsrat  versammelt  sich  viermal  jährlich zu  ordentlichen 
Sessionen in der Regel im Juni, , im September, im November, im Februar und im 
Aprilletzten Jahr der Amtsdauer zusätzlich zu einer Aufräumsession.
1bis (neu)  Die ordentlichen Sessionen finden in der Regel wie folgt statt:
a) Frühjahrssession: Anfang März;
b) Sommersession: Anfang Juni;
c) Herbstsession: Mitte September;
d) Wintersession: Anfang Dezember;
e) Aufräumsession: Anfang Mai.

Art.  71
2 (geändert)  Das Präsidium gibt die Sessionsdauer frühzeitig,  spätestens mit dem 
Geschäftsverzeichnis  an der Session die maximale Dauer der nächsten Session 
bekannt.

1 ABl 2022-00.077.863.
2 In Vollzug ab 30. November 2022.
3 sGS 131.11.
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Art.  72
1 (geändert)  Die erste Sitzung der Session beginnt am Montag um 14.1500 Uhr 
und dauert bis 18.00 Uhr. Zur ersten Sitzung einer Amtsdauer versammelt sich der 
Kantonsrat um 10.00 Uhr, um die Rechtspflegekommission zu bestellen.
2 (geändert)  An den folgenden Tagen beginnen die Sitzungen um 08.30 Uhr und 
dauern bis 17.00 Uhr. Sie, ausgenommen vom Präsidium verkürzte Sitzungen. 
Die Sitzungen können durch Pausen unterbrochen werden.
3 (geändert)  Der  Präsident  kann die Sitzung um höchstens eine Stunde verlän-
gern. Der Rat kann weitere Verlängerungen und zusätzliche Sitzungen beschlies-
sen.

Art.  158
2 (geändert)  Sie werden für eine Fort- und Weiterbildung der Fraktion von einem 
Tag sowie eine zusätzliche Fraktionssitzung je Jahr entschädigt.

II.

[keine Änderung anderer Erlasse]

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

IV.

Dieser Nachtrag wird ab Rechtsgültigkeit angewendet.

St.Gallen, 30. November 2022

Der Präsident des Kantonsrates:
Jens Jäger
 
Der Leiter der Parlamentsdienste:
Lukas Schmucki
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